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29. Verordnung: Kennzeichnung von gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen. 

29. 
Verordnung der Wiener Landesregierung vom 
S. Juli 1983 betreffend die Kennzeichnung von 
gefährdeten Arten freilebender Tiere und 

Pflanzen 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes zur Durchfüh
rung des Übereinkommens vom 3. März 1973 über 
den internationalen Handel mit gefährdeten Arten 
freilebender Tiere und Pflanzen, LGBL für Wien 
Nr. 20/1983, wird verord.net: 

§ 1. Zur Kennzeichnung von Exemplaren, Teilen 
oder Erzeugnissen von Arten1 die dem Überein
kommen uoterllegen, sind die nachfolgend 
beschriebenen bzw. abgebildeten i\rten von Kenn
zeichen zu verwenden, 

§ 2. (1) Als Kennzeichen für Exemplare von 
Vogelarten, die dem Übereinkommen unterliegen, 
sind vernietete: Fußringe aus einer Leichtmetalleg.ie
rung zu verwenden. 

(2) Fußringe haben an der Außenseite einge
stanzt die Buchstaben W A A sowie eine Größenbe
zeichnung für den jeweiligen Ringdurchmesser und 
eine fortlaufende Kummer aufzuweisen. 

(3) Die Größenbezeichnung lautet bei einem 
Ringdurchmesser von 

4 mmA. 9 mm 1 H, 20 mm 1 B, 
4t5 mn1 B, 10 mm F, 22 mm 1 C, 
5 mmC, 12 mm G, 25 mm 1 D, 
6 mmD, 14mmH, 27mm1E, 
7 mm 1 G, 16mm1, 3C mm 1 F. 
ß mmE1 l8mm1A, 

§ 3. (1) Vogeleier von Exemplaren, die dem 
Übereinkommen unterliegen1 können unmittelbar 
nach Meldung der Eiablage durch den Züchter von 
der Behörde mit einem Beglaubigungszeichen nach 
Anlage 1 sowie detn Datum der Eiablage versehen 
werden. 

(2) Das Beglaubigungszeichen nach Anlage l hat 
einen Durchmesser von 1 cm und i.eigt das Wap
pen der Stadt Wien im Brustschild eines Adlers. 

(3} Das Beglaubigungszeichen ist mit einer für 
das Ei unschädlichen Farbe anzubringen. 

§ 4. (1) Als Kennzeichen für Exemplare, die dem 
Übereinkon1men unterliegen, können Photographie 
oder Abdruck verwendet werden, wenn dadurch 
eine Identifizierung möglich ist. 

(2) Photos oder Abdrucke dieser Art sind zwei
fach herzustellen, Eine Ausfertigung ist auf das 
Origina] von Bescheinigun.$en (§ :; des Gesetzes 
zur Durchführung des übereinkommens vom 
3. März 1973 über den internationalen Handel mit 
gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen, 
LGBI. für Wien Nr. 20/83) zu heften. 

§ 5. (!) Zur Kennzeichnung von Teilen oder 
Erzeugnissen von Arten1 die dem übereinkommen 
unterliegen, ist das Siegel der Stadt Wien (Art. II 
des Gesetzes betreffend das Wappen und Siegel der 
Bundeshauptstadt Wien, LGBl. für Wien 
Nr. 9/1925, in der Fassung des Landesgesetzes 
LGBI. für Wien Nr. 4/1946) zu verwenden. 

(2) Das Siegel ist mit unauslöschlicher Stempel
farbe aufzubringen. Unterhalb des Siegels sind in 
gleicher Weise die Buchstaben W A A sowie eine 
fortlaufende Nummer aufzubringen. 

§ 6. Die Anbringung von Beglaubigungszeichen 
oder Siegel (§§ 3 Abs. 2 und S) hat derart zu erfol
gen~ daß eine Beschädigung oder Wertminderung 
des Teiles oder Erzeugnisses vermieden wird. 

§ 7. Diese Verordnung tritt mit dem der Kund
machung folgenden Tag in Kraft. 
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